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Allgemeine Geschéftsbedingungen
der ZAHORANSKY AG, Todtnau / Deutschland

Die nachstehenden Bedingungen gelten fir alle gegenwértig und zukinftig von uns abgegebenen Angebote und mit uns geschlossenen

Vertrage. Die allgemeinen Geschaftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt.

Vertragsabschluf3

Ein Vertrag kommt erst mit der Erteilung unserer schriftlichen Auftragsbestétigung oder durch Lieferung zustande. Fir den Vertragsinhalt,
insbesondere fir den Leistungsumfang ist allein unsere Auftragsbestatigung mal3gebend. Vertragsanderungen und -ergénzungen be-
dirfen unserer schriftlichen Bestatigung.

Gegenuber den Abbildungen, Beschreibungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maangaben aus unseren Prospekten, Preislisten, Katalo-
gen und unserem Angebot behalten wir uns Anderungen vor, soweit der Liefergegenstand dadurch nicht wesentlich geandert oder seine
Qualitat verbessert wird und die Anderungen fur den Kunden zumutbar sind.

Preise und Zahlungsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich ab Werk (Incoterms 2000), ausschlie3lich Verpackung und Versicherung. Hinzu kommt die gesetzliche
Umsatzsteuer.

Unsere Preise stiitzen sich auf die Personal- und Materialkosten zur Zeit des Vertragsschlusses. Die vereinbarten Preise fiir unsere Leis-
tungen koénnen wir in dem MaRe erhdhen, wie sich unsere Personal- und Materialkosten seit dem Vertragsschlu3 erhéht haben, wenn
zwischen dem VertragsschluR und unserer Leistung ein Zeitraum von mehr als 6 Wochen liegt und wir die Kostensteigerungen nicht zu
vertreten haben.

Missen wir aufgrund der wirtschaftlichen Verhaltnisse des Kunden unsere Anspriiche als geféhrdet ansehen, sind wir zum Rucktritt vom
Vertrag berechtigt. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, dirfen wir unsere Gesamtforderung sofort fallig stellen. Wir sind in den
genannten Fallen weiterhin berechtigt, die Bearbeitung aller Auftrdge des Kunden von einer Vorauszahlung oder einer Sicherheitsleistung
abhéngig zu machen.

Der Kunde darf gegen unsere Forderungen ausschlie3lich mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Gegenanspriichen aufrech-
nen.

Ein Zuriickbehaltungsrecht aus friheren oder anderen Geschéften der laufenden Geschéftsverbindung wird ausdriicklich ausgeschlos-
sen. Ausgenommen hiervon ist das Zuriickbehaltungsrecht wegen unbestrittener oder rechtskréftig festgestellter Anspriiche.

Liefertermine

Liefertermine richten sich nach den im Einzelfall getroffenen Absprachen. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand zum
Transport gegeben oder die Versandbereitschaft hergestellt und mitgeteilt ist.

Koénnen wir den vereinbarten Liefertermin aus Hinderungsgriinden, die wir nicht zu vertreten haben (Betriebsstorungen, Streik, Aussper-
rung, Energieversorgungsschwierigkeiten, Verzégerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Ausgangsstoffe etc.), nicht einhalten,
so werden wir den Kunden unverziiglich dartiber informieren. Der Kunde ist in einem solchen Fall zum Rucktritt nicht berechtigt.

LaRt sich jedoch nicht absehen, daR wir unsere Leistung innerhalb angemessener Frist, spatestens jedoch innerhalb von vier Monaten
erbringen werden kénnen, kdnnen wir und der Kunde vom Vertrag zuriicktreten. Entsprechendes gilt, wenn die Hinderungsgriinde nach
Ablauf von vier Monaten seit unserer Mitteilung noch bestehen. Sollten die Hinderungsgrunde fir uns schon bei Vertragsschluf® erkennbar
sein, sind wir nicht zum Rucktritt berechtigt.

Gerat der Kunde in Annahmeverzug, berechnen wir Lagerkosten in Hohe von 0,5 % des Rechnungsbetrages pro Monat. Nach Ablauf
einer angemessenen Frist kdnnen wir vom Vertrag zurticktreten und einen pauschalierten Schadensersatz statt der Leistung in Hohe von
20 % der Auftragssumme verlangen. Beiden Seiten bleibt der Nachweis eines hoheren oder niedrigeren Schadens vorbehalten.

Lieferung

Alle Lieferungen erfolgen ab Werk oder Auslieferungslager (Incoterms 2000). Die Gefahr des zufélligen Untergangs und der zufalligen
Verschlechterung des Leistungsgegenstandes geht auf den Kunden uber, sobald die Ware zum Transport gegeben ist. Befindet sich der
Kunde in Annahmeverzug, geht die Gefahr bereits mit Mitteilung der Versandbereitschaft Uber. Dies gilt unabhéngig davon, ob die
Versendung vom Erfillungsort aus erfolgt und wer die Transportkosten tragt.

Teillieferungen sind zulassig.

Eigentumsvorbehalt

Von uns gelieferte Waren bleiben in unserem Eigentum bis zur vollstandigen Erfiillung unserer samtlichen Anspriiche aus der gesamten
Geschéftsverbindung mit dem Kunden.

Der Kunde ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren verpflichtet. Er wird die unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasserschaden, Einbruch und Diebstahl versichern. Auf
Verlangen ist uns die Versicherungspolice zur Einsicht zu Ubermitteln. Der Kunde tritt uns im voraus die Anspriche gegen die Versi-
cherung ab.

Bei Zugriffen Dritter auf das Vorbehaltseigentum hat der Kunde uns unverziglich zu benachrichtigen. Der Kunde tragt alle Kosten, die zur
Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung der von uns gelieferten Waren aufgewendet werden mussen.
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Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgeméfRen Geschaftsverkehr zu verduf3ern, solange er nicht in Verzug ist.
Verpfandungen oder Sicherungsiibereignungen sind unzuléssig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Ver-
sicherung, unerlaubte Handlung) bezlglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber
in vollem Umfang an uns ab. Wir ermé&chtigen ihn widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen fir unsere Rechnung im eigenen
Namen einzuziehen. Auf unsere Aufforderung hin wird der Kunde die Abtretung offenlegen und uns die fur die Einziehung der Forde-
rung erforderlichen Auskiinfte und Unterlagen ibergeben.

Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegensténden verbunden, setzt sich das vorbehaltene Eigentum an der neu entstehenden Sache
fort. Wir erwerben dadurch einen Miteigentumsanteil im Verhaltnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturenwert) zum Wert der tbrigen
verbundenen Sachen. Ist eine der verbundenen Sachen als Hauptsache anzusehen, ubertragt der Kunde uns das Miteigentum im Ver-
haltnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturenwert) zum Wert der tUbrigen verbundenen Sachen. Der Kunde verwahrt die
neue Sache hinsichtlich unseres Miteigentumsanteils unentgeltlich. Wird die Vorbehaltsware als Bestandteil der neuen Sache weiterver-
aulert, so gilt die in Ziff. 5.4 vereinbarte Vorausabtretung nur in Hohe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware.

Ubersteigt der realisierbare Wert der uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten unsere Anspriiche um mehr
als 10 %, sind wir hinsichtlich des ubersteigenden Wertes zur Freigabe verpflichtet.

LaRrt das Recht des Landes, in dem sich der Liefergegenstand befindet, die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts nicht oder nur in
beschrankter Form zu, kbnnen wir uns andere Rechte an dem Liefergegenstand vorbehalten. Der Kunde ist verpflichtet, an allen erfor-
derlichen MalRnahmen (z.B: Registrierungen) zur Verwirklichung des Eigentumsvorbehalts oder der anderen Rechte, die an die Stelle
des Eigentumsvorbehalts treten, und zum Schutze dieser Rechte mitzuwirken.

Mangelanspriche

Erweisen sich von uns erbrachte Leistungen als mangelhaft, richtet sich unsere Gewabhrleistungspflicht nach den gesetzlichen Bestim-
mungen mit der MaRgabe, daR der Kunde zunachst nur Nachbesserung verlangen kann. Wir werden die mangelhaften Teile nach
unserer Wahl entweder reparieren oder ersetzen.

Schlagt die Nachbesserung fehl, kann der Kunde die Vergutung herabzusetzen oder vom Vertrag zurlickzutreten. Daneben kann der
Kunde Schadensersatz statt der Leistung nach MaRRgabe von Ziff. 7 verlangen.

Bei berechtigten Beanstandungen sind wir verpflichtet, die fur die Mangelbeseitigung erforderlichen Arbeits- und Materialkosten zu tra-
gen, soweit sich diese nicht dadurch erhéhen, dal3 der Leistungsgegenstand an einen anderen Ort als den Erfiillungsort verbracht
wurde. Wechseln wir im Zuge von Nachbesserungsarbeiten von uns gelieferte Materialien des Kunden aus, erwerben wir an den
ausgewechselten Teilen das Eigenturm.

Beruht der Mangel auf einem fehlerhaften Fremderzeugnis, sind wir berechtigt, unsere Gewahrleistungsanspriiche gegen unseren Vor-
lieferanten an den Kunden abzutreten. In diesem Fall kénnen wir aus den vorstehenden Bestimmungen erst in Anspruch genommen
werden, wenn der Kunde die abgetretenen Anspriiche gegen den Vorlieferanten gerichtlich geltend gemacht hat.

Die Gewahrleistungsfrist fur Sachmangel der von uns gelieferten Ware betragt 12 Monate im Einschichtbetrieb ab dem Gefahriibergang
gem. Ziff. 4.1. Schadensersatzanspriiche bleiben nach MaRRgabe von Ziff. 7 unberihrt.

Haftung

Fir eine schuldhafte Verletzung unserer wesentlichen Vertragspflichten haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Soweit uns
weder grob fahrlassiges noch vorsétzliches Verhalten zur Last fallt, haften wir allerdings nur fir den typischerweise eintretenden,
vorhersehbaren Schaden.

In allen tbrigen Fallen haften wir, wenn ein Schaden durch einen unserer gesetzlichen Vertreter oder durch einen leitenden Erflllungs-
gehilfen vorsétzlich oder grob fahrlassig verursacht worden ist. Bei Ubernahme einer Garantie sowie fiir Schaden aus der Verletzung
des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit haften wir nach MaRRgabe der gesetzlichen Vorschriften. Ansonsten sind Scha-
densersatzanspriche aus Pflichtverletzungen gegen uns ausgeschlossen.

Die Haftung nach MaRRgabe des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberthrt.

Urheber- und Eigentumsrechte

Der Kunde darf die von uns vorgelegten Zeichnungen, Plane, Abbildungen, Berechnungen, Muster, technische Unterlagen und das ihm
Uiberlassene Know-How nur dann an Dritte weitergeben oder ihnen bekanntmachen, wenn wir zuvor schriftlich zugestimmt haben. Et-
waige Urheberrechte behalten wir uns ausdrticklich vor.

Bei Lieferungen nach Zeichnungen, Modellen oder Angaben des Kunden stellt dieser uns von allen Schutzrechtsanspriichen Dritter frei.
Bei Vertragsverletzungen des Kunden stehen seine Schutzrechte einer Verwertung der Ware durch uns nicht entgegen.
SchluBbestimmungen

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Davon ausgenommen, d.h. unanwendbar ist das UN-Abkommen {ber den Internationalen
Warenkauf.

Erfullungsort fur alle Verpflichtungen beider Vertragsteile ist Todtnau.

Gerichtsstand fir alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Freiburg / Breisgau. Der Kunde kann daneben -
nach unserer Wahl - auch an seinem Sitz verklagt werden.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages |alt die Wirksamkeit der librigen Bestimmungen und den Bestand des
Vertrages unberiihrt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt — soweit es sich hierbei nicht um Allgemeine Geschéftsbedin-
gungen handelt - eine Regelung, die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen am nachsten kommt. Entsprechendes gilt im
Falle einer Lucke.

ZAHORANSKY AG, 79674 Todtnau / Deutschland
Stand 15.08.2007



	 
	Allgemeine Geschäftsbedingungen  
	der ZAHORANSKY AG, Todtnau / Deutschland 

